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In der Schule werden ja so manche Rechte der Schüler (und deren Eltern) eingeschränkt. Jeden
Morgen wieder zwingen wir Schüler, sich im 45-Minuten-Takt in einem bestimmten Raum
aufzuhalten und gestatten ihnen (außer in Ausnahmefällen) nicht, den Raum wieder zu
verlassen (Freiheitsberaubung?). Und die Eltern dürfen auch nicht jederzeit mit ihren
Sprösslingen in den Urlaub fahren.
So viel zum Thema Grundrechte in der Schule. (Ist also nicht vergleichbar mit dem Mietrecht...)

Schön wäre es, zu wissen, um welches Bundesland es sich handelt, denn beim Thema
Hausordnungen (die in manchen Bundesländern Schulordnungen heißen - was wieder in
anderen gleichbedeutend ist mit Schulgesetz) gibt es wohl hier und da Unterschiede.

Grundsätzlich zu dieser Frage:

Zitat

Darf die Hausordnung etwas rechtsverbindlich verbieten, was andernorts erlaubt ist?

Ja. An sehr vielen anderen Orten darf ich auf dem Gelände Fahrrad fahren, Schneebälle werfen,
... Das ist auf dem Schulgelände im Allgemeinen verboten, da das Verletzungsrisiko zu hoch
wäre.
Ebenso könnte ich, wenn der Schulfrieden gefährdet ist, das Tragen bestimmter
Kleidungsstücke verbieten (z.B. Symbole verschiedener krimineller Gruppierungen). Und falls
ein Schüler eines dieser berüchtigten T-Shirts trägt, die eigentlich eine "nichtssagende"
Aufschrift haben, aber diese Aufschrift halb verdeckt, bei halb geschlossener Jacke,
volksverhetzendes Gedankengut zeigt, muss ich den Schüler auffordern, die Jacke zu schließen.

1https://www.lehrerforen.de/thread/37931-hausordnung/?postID=361605#post361605
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